
GEMEINDE  FRITTLINGEN
LANDKREIS  TUTTLINGEN

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgungsanlage

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
(Wasserversorgungssatzung – WVS)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.10.2005 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 18.06.98 in der Fassung vom 22.10.03 
beschlossen:

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung, die Absätze 1 und zwei bleiben 
unverändert, Abs. 3 (Der Betrieb gewerblicher Art „Wasserversorgung Frittlingen“ 
erzielt keine Gewinne wird gestrichen. § 1 erhält folgende neue Fassung:

(1) Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur 
Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgung bestimmt die 
Gemeinde.

(2) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte 
vornehmen lassen. 

§ 2 Grundgebühr

§ 41 (Grundgebühr) bleibt unverändert und enthält folgende Fassung:

„(1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). 
Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von

        Maximaldurchfluss (Qmax)   3 und 5   7 und 10 20      30 m³/h
        Nenndurchfluss(Qn) 1,5 u. 2,5 3,5 u. 5 (6) 10      15 m³/h

________________________________________
€  pro Monat 3,00 6,50 8,50 11,00

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die 
Grundgebühr.

(2)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat in dem der Wasserzähler 
erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, be-
triebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu 
vertretenden Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit 



der Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet.

§ 3 Verbrauchsgebühren

§ 42 (Verbrauchsgebühren) erhält folgende Fassung:

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) 
berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,60 €.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler 
verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,60 €.

§ 3 Entstehung der Gebührenschuld

§ 45 Entstehung der Gebührenschuld bleibt unverändert und enthält folgende 
Fassung:

(1) In den Fällen der §§ 41 und 42 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein 
Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die 
Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2) In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den 
bisherigen Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden 
Kalendervierteljahres; für den neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des 
Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 42 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld, mit der Beendigung 
der Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21.

(4) In den Fällen des § 44 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten.

§ 4 Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungspunkt bereits 
entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die Bestimmungen, die im 
Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.

Frittlingen, den 30.9.2005

Bürgermeister


